
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 34 (1918)

Heft: 49

Artikel: Aufhebung verschiedener Verfügungen des schweizerischen
Departements des Innern betreffend Holzversorgung

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-581048

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-581048
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


412 SHnftr. f(f)ft>ep çattôto. HJcituug („STieifterblatt") Ar. 49

fläc£)e ift rationeller ben 3Bol)nraumau§bet)nungen pp=
geben, alfo ben eigentlichen Äorribor weglaffen, fetbft
tpenn baburdj nicfjt • alle Limmer einzeln pgänglidj
werben. $n ber (Regel genügt ein Hein bemeffener Vor»
plaß bireft beim |>au§eingang, non welchem au§ ein
Limmer unb bie Treppe pm Obergefctjofî unmittelbar
erreicht werben tonnen.

9Ran gebe ben gimmern wenig aber grope genfter
unb fehe bei ber Anorbnung oon Renflera unb Türen
peinlich genau auf ben ©rljalt möglidjft großer döanb»
flächen. Damit wirb bequeme itnb ungeljinberte 9Röbet=

ftetlung gefiebert. (Schon beim Vau finb reichlich 2Banb»
fdjränfe oorpfefjen. Leßtere erfparen bei genügenb mehr»
jätjliger Anorbnung, pnt Seil bie immer foftfpieligen
9Röbel. Der Anlage unb ^nftallierung non Hoch» unb
•jpeijftetten ift bie größte (Sorgfalt unb Aufmerïfamfeit
p fdjenfert. Alle $euerftetten follen wenn immer möglich
an einem einzigen gemeinfamen Hamine angefchtoffen
fein. Haminerfparniê pfjlt im Weinbau oiel ©etb. (Sie

Abpgwärme, h^^üftrenb oom normalen .Höchen, ift
buret) entfprechenbe Kombination weiter au§pnüßen für
bie Vefjeipng unb Temperierung ber Limmer. Ab? gute
Vorbilber bafxtr bienen bjie alten Vauernfiuben itnferer
•Öeimat mit ihrem gemütlichen Dfenbanf. ,Hemmen bie

©rftettungsttoften eine§ folgen HacEjelbanfes p hoch für
ba§ fparfame Hleintjaus, fo läßt ftd) wenigften§ ba§
gleiche öt'ouomifche (Prinzip ber 2Bärmeau§nüipng, wenn
auch auf billigere SBeife burchfüljren. (Sie Söafferp» unb
Ableitungen fallen nahe beieinanber unb alle je oon
einer gemeinfamen Steigleitung fur^ abjweigenb fein.

(Sie ©injelteile be§ |(aufe§ wie Jvenfter unb Türen
finb in gleichen Abmeffungen p halten, bamit fpejiell
eine oereinfadjte, oerbilligte, mafchinelle .öerftellung er»

möglicht ift. Sei ber ©rbauung ber @igenhau§=3Bohn=
fiebelung Staaten wirb bie ©rfparniê burch folche
Tipifierung auf 7m ber Vaitfumme angegeben. ©§ ift
ohne weitere^ eittleudjfenb, baß fid) bie Vereinheitlichung
bi§ p einem gewiffen ©rabe auch für bie SRöbel be§

Hleinljaufeë übertragen läßt.
(Sie Hleinbürgerwoljnung foil ben ©baratter ber

3wecfmäßigteit unb behaglicher ©infadjbeit aufweifen,
©rft wenn biefe Vorau§feßitngen reftloS erfüllt finb,
fann fie gegenüber bem rauhen TBerftag mit feinen
brängenben Arbeiten baiternb beftehen.

(Sie ßimnter felbft follen alle hell unb freunblid) mit
frtfehen aufmitnternben färben erftetlt werben. 2Benn
ber gamilienoater oon feiner mehr ober weniger gleich»

förmigen Arbeit unb beren monotonen Umgebung, in
ben Hrei§ feiner Familie tritt, fo fatten ilp farbenfrohe
unb lidßootte (Räume • empfangen. unb aufheitern.

Übergarbinen, Vitragen unb (Routeaup finb prinp
piell p oerbannen, biefelben macljen ba§ Limmer büfter
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unb fangen Staub, ©infadje ©arbinen ohne Überhängfei
unb bergleicßen finb p oerwenben. Qrn gelbpg gegen
läftige Staubfänger finb Tür= unb fyenfterfjötjer rnög»

lichft glatt, ohne unnötige (profilierung, ebenfo bie 9Röbel
ohne SdjnörMaufjaße unb fefte (piüfcßpolfter :c. p
wählen. (Sei SRöbeln finb jeberjeit leicht wegnehmbare
tßolfterfiffen gegenüber feften (ßlüfehpolfterungen :c. cor»
ppßen, inbent erftere jeberjeit leicht unb grünblich
gereinigt werben tonnen. •

(Bei ber 2Bal)l non SBanb» unb Vobenbelägen ift
al§ erftes auf gute Solibität unb leichte (Reinhaltung

p fehen. (Ser .fpusfrau ift ba§ (Reinhatten iljreë ©igen»
fjeime§ in jeber (Beziehung möglidjft p erleichtern unb

p oereinfachen.
(Sa§ Äußere ber Hleinhäufer foil nicht nad). roman»

tifch inbioibuetten Liebhabereien ge*baut werben. Sachliche
©infachheit, unter Verüctfidjtigung ber heimifcfjen Vau»
weife, ift p beachten, ©ute (form ber (Baumaffe ünb
angenehme Verljältniffe pnfdjen Loch unb döanb finb
anpftreben unter Fortfall oon all ben ïleinlidjen ®e=

fimfen unb Ornamenten. $ur (Belebung ber dRauerflädjen
unb Auszeichnungen oott ©ingängen ufw. finb befonberê
Spaliere mit lidjtoottem, freunblicljem ©rün unb (Blumen
heranpphen. Auf folche SBeife oerwächft ba§ §au§ an»

genehm mit bem ©arten unb feiner Umgebung pfammen.

JluMfittg verschiedener Uerfiisunsen des

schweizerischen Devartements des Innern
betreffend ftoizversergung.

(SSerfügung be§ fet)iocijertfc£)ert (Departement? beë ^nnern nom
24. gebraar 1919.)

Art. 1. 9Rit Sßirtung oom 1. SRärj 1919 hinweg
werben folgenbc (Berfügungett be§ fchwei^erifchen (Separte»
ments bc? ffnnern außer Hraft gefegt:

Art. 7 unb Art. 10 ber Verfügung be§ fcßweigerifc^en
(Separtementê bes Innern oom 15. Dttober 1918 betr.

fpöchftpreife für ben Qnlanbhanbel mit (Runb»
holj. (Bereits einbephlte ©ebüfwen für t'antonale Hon»

jeffionen pm fpanbel mit (Runbholj müffen nießt jurüd»
bephlt werben.

(Sritter Abfaß oon Art. 1 ber Verfügung beS feßwei»

jerifd)en Departements be§ font 7. Otooember
1918 betreffenb Verforgung ber Rapier» unb
(ßapierftoff Gabrilen mit (Papierhols- (Sie
Hantone werben ermächtigt, biefe Veftimmung über bie

minimale ßopfftärfe oon 20 cm für Säg» unb (Bauholj
noch fo lange aufredjtsuerhalten, al§ fie auf bie Lieferung
oon (|3apier= ober Vrennfjolj fontingentiert finb.

Vierter Abfaß oon Art. 3 ber Verfügung bes> fchwei»
jerifchen Departements be? Qnnern oom id. December
1918 betr. §öd)ftpreife für ben lanbhanbel
mit (Brennhotj.

Art. 2. 9Rit SBirlüng com 1. 3Rär§ 1919 werben
folgenbe Hreisfdjreiben ber fchweigerifcf)en Qnfpeftion für
fyorftwefen gänzlich außer Hraft gefegt :

Da§ Hrei§fc£)reiben (Rr. 5 oom 24. Oftober 1918
betreffenb Vefdjlagnahme unb £>öchftpreife für
Seitungêftangenholj unb ©ifenbahnfd)meltenhots-

Da§ Hreiêfchreiben (Rr. 5a oom i2. (Rooentber
1918 betreffenb Vefdjlagnahme oon Lärchen» unb
Ha ft anien Le it un g § ft angenljolg.

(Sßalbeigentümer unb ^oljhänbler, welche noch ^
Vefiße oon infolge ber Vefchlagnahmung§oerfügung auf
bie oorgefdjriebcnen Dintenfionen au§gefchnittenen Stangen
unb Schwellen finb unb biefelben nodj p liefern wünfdjen,
haben Anfpritcfj auf beren Abnahme burch ben Verbanb
fdjweiserifdjer Qmprägnieranftalten unb bie Vunbe§bahnen

4?L Jllustr. schwetz. Handw. -Zettuug („Meisterblatt") Nr. t9

fläche ist rationeller den Wohnraumausdehnungen zuzu-
geben, also den eigentlichen Korridor weglassen, selbst
wenn dadurch nicht - alle Zimmer einzeln zugänglich
werden. In der Regel genügt ein klein bemessener Vor-
platz direkt beim Hauseingang, von welchem aus ein
Zimmer und die Treppe zum Obergeschoß unmittelbar
erreicht werden können.

Man gebe den Zimmern wenig aber große Fenster
und sehe bei der Anordnung von Fenstern und Türen
peinlich genau auf den Erhalt möglichst großer Wand-
flächen. Damit wird bequeme uud ungehinderte Möbel-
stellung gesichert. Schon beim Bau sind reichlich Wand-
schränke vorzusehen. Letztere ersparen bei genügend mehr-
zähliger Anordnung, zum Teil die immer kostspieligen
Möbel. Der Anlage und Installierung von Koch- und
Heizstellen ist die größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit
zu schenken. Alle Feuerstellen sollen wenn immer möglich
an einem einzigen gemeinsamen Kamine angeschlossen
sein. Kaminersparnis zählt im Kleinbau viel Geld. Die
Abzugwärme, herrührend vom normalen Kochen, ist
durch entsprechende Kombination weiter auszunützen für
die Beheizung und Temperierung der Zimmer. Als gute
Vorbilder dafür dienen hie alten Bauernstuben unserer
Heimat mit ihrem gemütlichen Ofenbank. Kommen die

Erstellungskosten eines solchen Kachelbankes zu hoch für
das sparsame Kleinhaus, so läßt sich wenigstens das
gleiche ökonomische Prinzip der Wärmeausnützung, wenn
auch auf billigere Weise durchführen. Die Wasserzu- und
Ableitungen sollen nahe beieinander und alle je von
einer gemeinsamen Steigleitung kurz abzweigend sein.

Die Einzelteile des Hauses wie Fenster und Türen
sind in gleichen Abmessungen zu halten, damit speziell
eine vereinfachte, verbilligte, maschinelle Herstellung er-
möglicht ist. Bei der Erbauung der Eigenhaus-Wohn-
siedelung Staaten wird die Ersparnis durch solche
Tipisierung auf V-o der Bausumme angegeben. Es ist
ohne weiteres einleuchtend, daß sich die Vereinheitlichung
bis zu einem gewissen Grade auch für die Möbel des
Kleinhauses übertragen läßt.

Die Kleinbürgerwohnung soll den Charakter der
Zweckmäßigkeit und behaglicher Einfachheit aufweisen.
Erst wenn diese Voraussetzungen restlos erfüllt sind,
kann sie gegenüber dem rauhen Werktag mit seinen
drängenden Arbeiten dauernd bestehen.

Die Zimmer selbst sollen alle hell und freundlich mit
frischen aufmunternden Farben erstellt werden. Wenn
der Familienvater von seiner mehr oder weniger gleich-
sörmigen Arbeit und deren monotonen Umgebung, in
den Kreis seiner Familie tritt, so sollen ihn farbenfrohe
und lichtvolle Räume-empfangen, und aufheitern.

Übergardinen, Vitragen und Rouleaux sind prinzi-
piell zu verbannen, dieselben machen das Zimmer düster
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und fangen Staub. Einfache Gardinen ohne Überhängsel
und dergleichen sind zu verwenden. Im Feldzug gegen
lästige Staubfänger sind Tür- und Fensterhölzer mög-
liehst glatt, ohne unnötige Profilierung, ebenso die Möbel
ohne Schnörkelaussätze und feste Plüschpolster zc. zu
wählen. Bei Möbeln sind jederzeit leicht wegnehmbare
Polsterkissen gegenüber festen Plüschpolsterungen w. vor-
zuziehen, indem erstere jederzeit leicht und gründlich
gereinigt werden können. '

Bei der Wahl von Wand- und Bodenbelägen ist
als erstes auf gute Solidität und leichte Reinhaltung
zu sehen. Der Hausfrau ist das Reinhalten ihres Eigen-
Heimes in jeder Beziehung möglichst zu erleichtern und

zu vereinfachen.
Das Äußere der Kleinhäuser soll nicht nach, roman-

tisch individuellen Liebhabereien gebaut werden. Sachliche
Einfachheit, unter Berücksichtigung der heimischen Bau-
weise, ist zu beachten. Gute Form der Baumasse Und
angenehme Verhältnisse zwischen Loch und Wand sind
anzustreben unter Fortfall von all den kleinlichen Ge-
simsen und Ornamenten. Zur Belebung der Mauerflächen
und Auszeichnungen von Eingängen usw. sind besonders
Spaliere mit lichtvollem, freundlichem Grün und Blumen
heranzuziehen. Auf solche Weise verwächst das Haus an-
genehm mit dein Garten und seiner Umgebung zusammen.

Aushebung verschiedener Verfügungen des

schweizerischen vepartewents des Innern
betreffend stsixverssrgung.

(Verfügung des schweizerischen Departements des Innern vom
24. Februar 1919.)

Art. 1. Mit Wirkung vom 1. März 1919 hinweg
werden folgende Verfügungen des schweizerischen Departe-
ments des Innern außer Kraft gesetzt:

Art. 7 und Art. 10 der Verfügung des schweizerischen

Departements des Innern vom 15. Oktober 1918 betr.

Höchstpreise für den Jnlandhandel mit Rund-
holz. Bereits einbezahlte Gebühren für kantonale Kon-
zessionen zum Handel mit Rundholz müssen nicht zurück-
bezahlt werden.

Dritter Absatz von Art. 1 der Verfügung des schwei-
zerischen Departements des Innern vom 7. November
1918 betreffend Versorgung der Papier- und
Papierstoff-Fabriken mit Papierholz. Die
Kantone werden ermächtigt, diese Bestimmung über die

minimale Zopfstärke von 20 em für Säg- und Bauholz
noch so lange aufrechtzuerhalten, als sie auf die Lieferung
von Papier- oder Brennholz kontingentiert sind.

Vierter Absatz von Art. 8 der Verfügung des schwei-
zerischen Departements des Innern vom 14. Dezember
1918 betr. Höchstpreise für den Jnlandhandel
mit Brennholz.

Art. 2. Mit Wirkung vom 1. März 1919 werden
folgende Kreisschreiben der schweizerischen Inspektion für
Forstwesen gänzlich außer Kraft gesetzt:

Das Kreisschreiben Nr. 5 vom 24. Oktober 1918
betreffend Beschlagnahme und Höchstpreise für
Leitungsstangenholz und Eisenbahnschwellenholz.

Das Kreisschreiben Nr. 5 a vom 12. November
1918 betreffend Beschlagnahme von Lärchen- und
Kastanien-Leitungsstangenholz.

Waldeigentümer und Holzhändler, welche noch im
Besitze von infolge der Beschlagnahmungsverfügung aus
die vorgeschriebenen Dimensionen ausgeschnittenen Stangen
und Schwellen sind und dieselben noch zu liesern wünschen,
haben Anspruch aus deren Abnahme durch den Verband
schweizerischer Jmprägnieranstalten und die Bundesbahnen
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zu innert ben oorfchriftlmäfjigen ißreilgrenzen liegenben
2Infätjen. die 3tbna£)me muff nur nocf) erfolgen für
Partien, toeldEje bil fpäteftenl 15. 9Härj 1919 bei ob»

genannten Stellen fcfjriftlicf) angemelbet roerben. gür
fpäter angemelbete, foroie für noch nicht au!gefct)nittene
Sortimente befteljt leine 3lbnaf)mepflicf)t.

Slrt. 3. die roäljrenb ber ©ültigteit ber genannten
Serfügungen unb Sßeifungen eingetretenen datfadjen
roerben auef) nach bent 1. 9)îarj 1919, getttäfi ihren Se»
ftimmungen, beurteilt.

2lrt. 4. die fc£>tuei§erif(^e gnfpettion für gorftroefett,
all eibgenöffifdfe gentralfteÜe für £>otzoerforgung, roirb
mit bem Sollzug ber gegenroärtigen Verfügung betraut.

Uerb«Md$we$e*.
Sdjiucizetifdjcr ©erocrbeocrbimb. die Special»

fommiffion für Krebitfragen bei Sc^roeijerifc^en ©eroerbe»
nerbanbel befcfiloff, ber delegierten »Serfammlung bie

©rünbuttg einer fcljroeijerifc^en ©eroerbebant
Zur Prüfung ju unterbreiten, ©teichzeitig unterfucljt bie
fommiffion, ob eine Sefferung ber Krebitoerhältniffe für
ben ©emerbeftanb bei ben beftehenben Tanten erroirft
roerben t'ann.

Berti«» idwKUK. tiMotritoten.
(©ingefattbt.)

die Kiftenfabrifanten fatten norSlulbrud) bei Kriege!
fdjroere Reiten burcl)jumad)en. deuten roir babei nur
an bie brüctenbe aullänbifdfe Konferenz unb bie ifkeil»
brüiferei ber gabrifanten unter fiel), roelclje el oftmall
unmöglich machte, fiel) über SSaffer zu galten, der ©in»
Zetue roar bamal! mad)tlo§, unb roären roir, bie roir
unfer Srot an ber ^erftellung non Giften nerbienen,
vereinigt geroefen, e§ roäre anberl gefommen.

die - Iritifdje 3eit beginnt nach einigen oerhältni!»
ntäfjig guten gafjren heute fe|on roieber, inbem roir bei
ber 3lulful)r unferer Srobutte auf grofje Scl)roierigfeiten
ftoffen, im gnlanbe jebod) infolge ber enormen 5ftof)l)olj=
preife ein SSerbienft faft unmöglid) ift. Sereitl müffen
roir roieber bie erften Slnjeicljen einer gegenfeitigen oer»
nunftlofen ißreilbrüelerei tonftatieren. SBettn nic^t fofort
SRemebur gefc^affen roirb, fo geht unfer ©enterbe feinem
Untergang entgegen.

SSolten mir uns oljttc ©cgcurocljr biefent 3d) ici»

fal übertaffen? SBollen roir uni nict)t nielmefjr in
einem Serbanbe jufammenfd)lie^en, um gront p machen
gegen eine foietje 3^£urtft Sfßollen roir uni nicht zu»
fammenfchliefjen jroerfl allfeitiger SSaljrung ber gnter»
effen unferer gnbttflrie unb unferer Stollegen, inlbefon»
bere pect! Schaffung geregelter 2lbfa^oerl)äItniffe im
gn» unb ülultanbe unb einer nernünftigen ißreüregulie»
rung?

Unter bem drucle all ber oben flüchtig ffixierten
Serhältniffe grünbet ftcl) nun ein Komitee, bal ben groect
hat, eine Berufs»(Drganifatiou inl Seben p rufen,
ber alte Sdjroeij. Kiftenfabritanten in ihrem eigenen gn=
tereffe beitreten follen.

Um fdjon bei ber erften Serfammlung möglidjft- er»

folgreid) unb tatlräftig oorroärtlf^reiten p fönnen,
roerben alle gntereffenten gebeten, Anregungen unb Sor»
fc£)Iäge, foroie iljre Seitritt!=©rflärung ttmgehenb einp»
fenben. Unfer 3lppetl gilt namentlich aud) unfern rcelfd)»
fchroeizerifd)en Kollegen. ©inige ^nitiantcit.

31 n m er tun g : der Unterzeichnete rourbe in beel)=

renber SSeife bantit betraut, Sorfcljtäge unb Seitrittl»
ertlärungen juhanben bei fich grünbenben gnitiatiotomitee!

entgegenzunehmen. @r fteht z« jeber Slultunft gerne
Zur Serfügung. delephon : Sureau 9îr. 28, ißrioat 9tr.64.

©ottfr. ©urtner, Sdjnmrjcnintrg (Sern).

Über Die froljpreife in Der gentmlfdju)ctj berichtet
ber „greie Rätter": ©I herrfcljt geringe Unternehmung!»
luft; bie Sägeroerflbetriebe finb zurüctfjaltenb, roie roir
glauben, felfr zurücthaltenb. §ier einige ißreilfähe aul
beut Unterlanb, refp. ber 3eufr<dfd)tt>eiz.

Sei einem ©übe Januar ftattgefunbenen .^olznertauf
ber Sürgergemeinbe ©rend)en (Solothurn) rourben fol»
genbe 8ßreife pro fyeftmeter, im SBalbe angenommen, er»

Zielt :

a) S au holz mit 20—30 cm mittlerem Stamntburch»
meffer, bezro. 0,7—0,8 fÇeftm. SJtittelftamminhalt 70—72
grauten.

b) Sagholz mit 34—68 cm mittlerem durchmeffer
bezro. 1,8—2,0 geftmeter ÜJtittefftamminhalt 79—83 gr.

c) göhren mit 20—40 cm mittlerem durchmeffer
0,6 gefluteter SRittelftamminhalt 69 gr.
p,it biefen greifen tommen noch bie guhrtoften ab

Sßalb mit 6—9 gr. pro geftmeter.
die Korporation Surfee (Suzern) nertaufte zu fol»

gettben Seifen pro geftmeter ab Öagerplat] im SJalbe';.
Stangenholz 60—64 gr., Sauholz 63—73 gr., Sag»
holz 76—85 gr.

©I lä^t fich ein leichter Süctgang ber greife erlernten,
•partholz ift gefuctjt. Suchenftämme galten laut fchroei»
Zer'ifcher „SOtarttzeitung" gr. 85 120, fdjöne Sägeichen
gr. 180—250.

gn ben @ntenteläubern ift ber ^olzbebarf immer
febr grof; unb e! roirb bementiert, bafj bort bie greife
roirtlicl) gefunten feien. 3lucl) in deutfehtanb fpiire
man non einer Serbiltigung ber 2ßare noch nichts.
Dîufilanb fontmt für längere 3eit gar nicht in Seträcht.

Umd>iedene$.
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Nr. 49 Jllnstr.' schweiz yandw -Zeitung („Meisterblatt", 47-i

zu innert den vorschriftsmäßigen Preisgrenzen liegenden
Ansätzen. Die Abnahme muß nur noch erfolgen für
Partien, welche bis spätestens 15. März 1919 bei ob-
genannten Stellen schriftlich angemeldet werden. Für
später angemeldete, sowie für noch nicht ausgeschnittene
Sortimente besteht keine Abnahmepflicht.

Art. 3. Die während der Gültigkeit der genannten
Verfügungen und Weisungen eingetretenen Tatsachen
werden auch nach dem 1. März 1919, gemäß ihren Be-
stimmungen, beurteilt.

Art. 4. Die schweizerische Inspektion für Forstwesen,
als eidgenössische Zentralstelle für Holzversorgung, wird
mit dem Vollzug der gegenwärtigen Verfügung betraut.

llechzämsen.
Schweizerischer Gewerbeverband. Die Speziell-

kommission für Kreditfragen des Schweizerischen Gewerbe-
Verbandes beschloß, der Delegierten-Versammlung die

Gründung einer schweizerischen Gewerbe bank
zur Prüfung zu unterbreiten. Gleichzeitig untersucht die

Kommission, ob eine Besserung der Kreditverhältnisse für
den Gewerbestand bei den bestehenden Banken erwirkt
werden kann.

Verbund schweizer. KistenWribMeii.
(Eingesandt.)

Die Kistensabrikanten hatten vor Ausbruch des Krieges
schwere Zeiten durchzumachen. Denken wir dabei nur
an die drückende ausländische Konkurrenz und die Preis-
drückerei der Fabrikanten unter sich, welche es oftmals
unmöglich machte, sich über Wasser zu halten. Der Ein-
zelne war damals machtlos, und wären wir, die wir
unser Brot an der Herstellung von Kisten verdienen,
vereinigt gewesen, es wäre anders gekommen.

Die kritische Zeit beginnt nach einigen Verhältnis-
mäßig guten Jahren heute schon wieder, indem wir bei
der Ausfuhr unserer Produkte auf große Schwierigkeiten
stoßen, im Inlands jedoch infolge der enormen Rohholz-
preise ein Verdienst fast unmöglich ist. Bereits müssen
wir wieder die ersten Anzeichen einer gegenseitigen ver-
nunftlosen Preisdrückerei konstatieren. Wenn nicht sofort
Remedur geschaffen wird, so geht unser Gewerbe seinem
Untergang entgegen.

Wollen wir uns ohne Gegenwehr diesem Schick-
sal überlassen? Wollen wir uns nicht vielmehr in
einem Verbände zusammenschließen, um Front zu machen
gegen eine solche Zukunft? Wollen wir uns nicht zu-
sammenschließen zwecks allseitiger Wahrung der Inter-
essen unserer Industrie und unserer Kollegen, insbeson-
dere zwecks Schaffung geregelter Absatzverhältniffe im
In- und Auslande und einer vernünftigen Preisregulie-
rung?

Unter dem Drucke all der oben flüchtig skizzierten
Verhältnisse gründet sich nun ein Komitee, das den Zweck
hat, eine Berufs-(Urgnnisatisn ins Leben zu rufen,
der alle Schweiz. Kistenfabrikanten in ihrem eigenen In-
tereffe beitreten sollen.

Um schon bei der ersten Versammlung möglichst' er-
folgreich und tatkräftig vorwärtsschreiten zu können,
werden alle Interessenten gebeten, Anregungen und Vor-
schlüge, sowie ihre Beitritts-Erklärung umgehend einzu-
senden. Unser Appell gilt namentlich auch unsern welsch-
schweizerischen Kollegen. Einige Initiante».

Anmerkung: Der Unterzeichnete wurde in beeh-
render Weise damit betraut, Vorschläge und Beitritts-
erklärungen zuhanden des sich gründenden Initiativkomitees

entgegenzunehmen. Er steht zu jeder Auskunft gerne

zur Verfügung. Telephon : Bureau Nr. 28, Privat Nr. 64.

Gottfr. Gurtner, Schwarzenburg (Bern).

Holz-Marktberichte.
Über Sie Holzpreise in der Zentralschweiz berichtet

der „Freie Rätier": Es herrscht geringe Unternehmungs-
lust; die Sägewerksbetriebe sind zurückhaltend, wie wir
glauben, sehr zurückhältend. Hier einige Preissätze aus
dem Unterland, resp, der Zentralschweiz.

Bei einem Ende Januar stattgesundenen Holzverkauf
der Bürgergemeinde G r euch en (Solothurn) wurden fol-
gende Preise pro Festmeter, im Walde angenommen, er-
zielt :

a) Bauholz mit 20—30 em mittlerem Stammdurch-
meffer, bezw. 0,7—0,8 Festm. Mittelstamminhalt 70—72
Franken.

b) Sagholz mit 34—68 om mittlerem Durchmesser
bezw. 1,8—2,0 Festmeter Mittelstamminhalt 79—83 Fr.

e) Föhren mit 20—40 em mittlerem Durchmesser

— 0,6 Festmeter Mittelstamminhalt — 69 Fr.
Zu diesen Preisen kommen noch die Fuhrkosten ab

Wald mit 6—9 Fr. pro Festmeter.
Die Korporation Sursee (Luzern) verkaufte zu fol-

genden Preisen pro Festmeter ab Lagerplatz im Walde)
Stangenholz 60—64 Fr., Bauholz 63—73 Fr., Sag-
holz 76—85 Fr.

Es läßt sich ein leichter Rückgang der Preise erkennen.

Hartholz ist gesucht. Buchenstämme galten laut schwel-
zerischer „Marktzeitung" Fr. 85 120, schöne Sägeichen
Fr. 180—250.

In den Ententeländern ist der Holzbedarf immer
sehr groß und es wird dementiert, daß dort die Preise
wirklich gesunken seien. Auch in Deutschland spüre
man von einer Verbilligung der Ware noch nichts.
Rußland kommt für längere Zeit gar nicht in Beträcht.

P Malermeister Michael Nauer in Zürich 7
am 25. Februar nach langer Krankheit gestorben.
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